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1. Rechtliche Grundlagen
1.a) Lebensmittelrecht

 Artikel 2 der VO (EG) Nr. 178/2002 v. 28.01.2002 („Basis-VO“)
Definition „Lebensmittel“

 Artikel 3 Nr. 8 der VO (EG) Nr. 178/2002
Definition „Inverkehrbringen“ (Bereithalten und Anbieten zum Verkauf -gleichgültig, 
ob entgeltlich oder nicht-, Verkauf, Vertrieb oder andere Weitergabe)

 §§ 2 u. 3 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch –LFGB v. 01.09.2005                                                     
Begriffsbestimmungen; Verweis auf Art. 2 u. Art. 3 Nr. 8 der „Basis-VO“

 § 11 LFGB
Vorschriften zum Schutz vor Täuschung
u.a. Verbot, Lebensmittel, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit von der 
Verkehrsauffassung abweichen u. dadurch in ihrem Wert … nicht unerheblich
gemindert sind, ohne Kennzeichnung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen.
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1. Rechtliche Grundlagen
1.a) Lebensmittelrecht

VO (EWG) Nr. 737/90,  abgelöst durch

 VO (EG) Nr. 733/2008 über die Einfuhrbedingungen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern nach dem Unfall im Kernkraftwerk 
Tschernobyl v. 15.07.2008,

gilt zunächst bis 31.03.2010

VO setzt u.a. den Höchstwert für kumulierte Radioaktivität für aus Drittländern 
eingeführte für die menschliche Ernährung bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 
fest (Milch u. Milcherzeugnisse: 300 Bq/kg, alle anderen Erzeugnisse, auch Pilze: 600 
Bq/kg)

 VO (EG) Nr. 1635/2006 mit Durchführungsbestimmungen zur „VO 737“ 

Vorlage bestimmter Zeugnisse bei Einfuhr
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1. Rechtliche Grundlagen

1.a) Lebensmittelrecht

 Leitsätze für Pilze und Pilzerzeugnisse des Deutschen 
Lebensmittelbuches v. 22.11.2002, geändert am 14.04.2008  

Hinweis: Leitsätze sind keine Rechtsnormen. Sie ergänzen diese 
lediglich und haben den Charakter objektivierter Sachverständigen-
gutachten. 
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1. Rechtliche Grundlagen
1.a) Lebensmittelrecht

Allgemeine Beurteilungsmerkmale (Auszug)
A. Begriffsbestimmungen
1. Als Speisepilze werden die essbaren Fruchtkörper der in der Anlage 
genannten Pilzarten in den Verkehr gebracht oder zu Pilz-erzeugnissen 
verarbeitet.

In der Anlage werden 62 Arten von Speisepilzen einschl. Zuchtpilze 
u.a. mit der Verkehrsbezeichnung und mit dem wissenschaftlichen Namen 
gelistet, die als Handelspilze auf den Markt gebracht werden dürfen mit 
Hinweis auf die Schutzbestimmungen im Bundesnaturschutz-gesetz und in 
der Bundesartenschutzverordnung. Bestimmte Speisepilze werden nur unter 
Einschränkungen in den Verkehr gebracht (z.B. bestimmte Hutkonsistenz u. 
-größe, „nur Hüte“, „nur frisch“, „nur zum Trocknen“).

Pilzerzeugnisse sind z.B. Pilzkonserven, getrocknete Pilze, Pilzpulver, 
eingesalzene u. tiefgefrorene Pilze.
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1. Rechtliche Grundlagen
1.a) Lebensmittelrecht

B. Verarbeitung/Herstellung: 
1. Speisepilze für den Frischmarkt werden unverzüglich nach dem Ernten an 
den Verbraucher abgegeben.
2. Speisepilze für Pilzerzeugnisse werden unverzüglich nach dem Ernten 
verarbeitet.

C. Beschaffenheitsmerkmale
1. Speisepilze werden besonders sorgfältig darauf geprüft, dass sich keine 
ungenießbaren oder gesundheitsschädlichen Pilze unter ihnen befinden.
2. Speisepilze zeichnen sich durch besonders gute sensorische 
Eigenschaften (Geruch, Geschmack, Konsistenz) aus.
3. Unverarbeitete Speisepilze … sind nicht überreif, nicht alt, nicht 
übermäßig wässrig, frei von sichtbarem Schimmel. Sie sind weitgehend von 
Erde, Blättern und Nadeln befreit. Sie sind nicht durch Madenfraß in ihrer 
Konsistenz verändert oder sonst in ihrer Brauchbarkeit erheblich 
vermindert.
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1. Rechtliche Grundlagen
1.a) Lebensmittelrecht

D. Bezeichnung und Aufmachung

u.a. Verkehrsbezeichnung wie z.B. Kulturchampignon, Austernseitling,

Pfifferling, Steinpilz, Maronenröhrling; Ziegenlippe, Shiitake etc.

II. Besondere Beurteilungsmerkmale für Pilzerzeugnisse 

(Auszug)

Betrifft u.a. Pilzkonserven, getrocknete Pilze, Essigpilze, Tiefgefrorene 

Pilze, Pilzextrakte
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Rechtliche Grundlagen
1.b) Naturschutzrecht

 § 1 mit Verweis auf Anlage 1 Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV v. 16.02.2005
„Besonders geschützte (und streng geschützte Tier- und) Pflanzenarten“
Anlage enthält unter „Fungi/Pilze“ z.B. Steinpilz, Pfifferlinge, Birkenpilze u. Rotkappen, Morcheln, 
Trüffel

 § 2 BArtSchV                                                                                           
„Ausnahmen“                                                                                                    
Verbote des § 42 Abs. 1 Nr. 4 u. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz ( … ) gelten nicht 
für Steinpilz, Pfifferling, Birkenpilze u. Rotkappen, Morcheln u.a., „soweit sie in geringen Mengen 
für den eigenen Bedarf der Natur entnommen werden“ 

 § 31 des Landeswaldgesetz – LWaldG v. 08.02.1993  
„Aneignung von Walderzeugnissen“ 
(1) Jedermann ist berechtigt, soweit es das Naturschutzrecht zulässt, Waldfrüchte wie Beeren, 
Kräuter und Pilze in geringen Mengen zu sammeln.

(Was sind „geringe“ Mengen?)

(3) Organisiertes oder gewerbliches Sammeln von Waldpflanzen und Waldfrüchten bedarf 
unbeschadet einer naturschutzrechtlich erforderlichen Genehmigung der Zustimmung des 
Waldbesitzers.
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2. Handel mit und Qualität von Speisepilzen

 Sendung „Markt im Dritten“ auf N3 v. 04.09.2006:
Bericht über den unzureichenden Frischegrad von Speisepilzen im 
Einzelhandel nach Stichprobenuntersuchungen in NI

Probenahmen im Lebensmittel-Einzelhandel (Supermärkte) und
Probenuntersuchung im Landesamt für Landwirtschaft, 
Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V

2007: 27 Proben
16 Zuchtchampignons: 12 aus DE, 3 aus PL, 1 aus NL
11 Pfifferlinge:              7 aus RU, 2 aus PL, 1 aus BY (Belarus), 1 aus LT

Ergebnisse der sensorischen Untersuchung
2 Proben Zuchtchampignons/DE u. Pfifferlinge/RU waren verdorben
(Schimmelbefall, matschig, faulig), 1 Probe Pfifferlinge/BY war 
wertgemindert gem. § 11 Abs. 2 Nr. 2b LFGB. 1 Verwarnungsgeld
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2. Handel mit und Qualität von Speisepilzen

2008: 32 Proben
19 Zuchtchampignons: 10 aus DE, 8 aus PL, 1 aus NL
12 Pfifferlinge: 7 aus RU, 3 aus LT, 1 aus BY, 1 aus PL
1 Maronen aus PL

Ergebnisse der sensorischen Untersuchung
1 Probe Zuchtchampignon/DE war verdorben (bräunliche Druckstellen, 
leicht feucht schmierige Hutoberfläche, Stielschnittflächen braun, 
gummiartig, stechend unreiner Geruch)
1 Probe Pfifferlinge/PL war wertgemindert (1/3 bräunlich verfärbt mit 
Faulstellen, weich, im Geruch nicht mehr ganz frisch) gem. § 11 Abs. 2 Nr. 
2b LFGB.

Die Untersuchungen auf Radioaktivität und Schwermetalle waren o.B.

Untersuchungen werden 2009 fortgesetzt
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2. Handel mit und Qualität von Speisepilzen

 Artikel im „Münchener Merkur“ v. 12.09.2006
(„Gefahren durch Gammelpilze in Münchener Supermärkten“), Befragung 
der Bundesländer durch BMELV, ob Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf 
Gemeinschaftsebene gefordert werden soll; Beteiligung der VLÄ

Nur 4 Länder (auch MV) befürworteten ein MHD bei frischen Pilzen, da 
diese als leicht verderbliche Lebensmittel angesehen werden (TH hielt sogar 
eine Verbrauchsfrist für sinnvoll!). 
ST schlug vor, die Überprüfung der Verkehrsfähigkeit von frischen 
Speisepilzen durch LMÜ-Behörden möglichst in Zusammenarbeit mit den 
Pilzsachverständigen durchzuführen, dabei kann auch die Identität der 
angebotenen Wildpilze geprüft werden.  

BL haben sich mehrheitlich nicht für ein MHD entschieden
→ kein deutscher Vorschlag für eine entsprechende Regelung im EG-Recht
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2. Handel mit und Qualität von Speisepilzen

 Dezember 2006
Beschwerde eines Bürgers aus Wolgast/LK OVP an den Minister über 
die Qualität von Speisepilzen im Einzelhandel

Mitteilung an den Beschwerdeführer:
- Lebensmittelunternehmen wie z.B. der Supermarkt sind 
verpflichtet, Eigenkontrollen durchzuführen (z.B. Überprüfung der 
Qualität - Genusstauglichkeit - vom Wareneingang über die 
Lagerung bis zur Warenpräsentation)
- der mündige, aufmerksame Bürger sollte den leicht verderblichen 
LM gesteigert Aufmerksamkeit widmen, dadurch kann der 
Frischegrad und eine Genusstauglichkeit i.d.R. erkannt werden
- „Beschwerden sind Angelegenheit des Handels“, Reklamationen 
deshalb zunächst direkt in der Verkaufseinrichtung vorbringen. Der 
Bürger hat das Recht, dass der Mangel beseitigt wird.
- Da zuständige VLA nimmt Verbraucherbeschwerden entgegen. 
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2. Handel mit und Qualität von Speisepilzen

 August 2008
Schreiben des BMELV aufgrund von Hinweisen eines DGfM-Mitgliedes zur 
mangelnden Qualität von in Lebensmittelgeschäften und auf Wochenmärkten 
angebotenen Speisepilzen unter Hinweis auf unechte Pilzvergiftungen; „Werbung“ für 
Pilztafeln der DGfM

Inhalt des Antwortschreibens
- Untersuchungsergebnisse 2008
- Antwortschreiben „Gammelpilze“ aus 2006
- „unechte Pilzvergiftungen“ wurden nach Konsultation des 
Landespilzsachverständigen nicht bekannt
- Wochenmärkte spielen in M-V keine Rolle
- in Einzelfällen werden selber gesammelte Pilze in der Gastronomie angeboten, diese 
werden zum sofortigen Verzehr zubereitet
- Pilztafeln sind bekannt und werden im LALLF bei der Beurteilung von Proben 
herangezogen
- Eigenverantwortung des Verkäufers
- Hinweis auf ÖGDG M-V



Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 1. Juli 2009
Werner Voß 

2. Handel mit und Qualität von Speisepilzen

 Wochenmärkte/Gastronomische Einrichtungen
Der Handel mit Speisepilzen durch den einzelnen Bürger hat in M-V kaum Bedeutung.

Die Abgabe/der Verkauf der Pilze hat so zu erfolgen, dass lebensmittelrechtliche 
Bestimmungen eingehalten werden insbesondere unter Berücksichtigung der 
Qualitätsanforderungen gem. Leitsätze.

Der Verkäufer agiert in Eigenverantwortung. Er muss keinen Nachweis erbringen, 
dass er Pilze handeln darf!

Der Käufer entscheidet ebenfalls eigenverantwortlich über den Erwerb der Pilze.

Hinweis:

In der Regel stammen die im LM-Einzelhandel angebotenen Wild-Speisepilze aus 
Osteuropa (Angabe der Herkunft ist vorgeschrieben). Steinpilze und Pfifferlinge mit 
der Herkunftsangabe „Deutschland“ dürfen nicht gehandelt werden (siehe Verbot 
gem. BArtSchV). In diesem Fall muss davon ausgegangen werden, dass 
osteuropäische Pilze aus verschiedenen Gründen nachträglich umdeklariert wurden 
(Täuschung i.S. § 11 LFGB).
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3. Einfuhr von Pilzen

 Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahre 1986 hatte die 
Europäische Gemeinschaft Einfuhrbedingungen hinsichtlich der 
kumulierten Radioaktivität von Cs 134 und 137 bei landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen aus Drittländern festgelegt. Höchstgehalt für kumulierte 
Radioaktivität für Pilzen frisch, getrocknet, zubereitet oder haltbar gemacht: 
600 Bq/kg

 Bis 2004 (EU-Beitritt Polens) wurde in Pomellen (EU-Außengrenze) jede 
Sendung aus Osteuropa (Pilze hauptsächlich aus PL, RU, LT, UA, BG, RO) 
mit dem Messgerät „LB 200“ auf Radioaktivität geprüft, in Einzelfällen 
zusätzlich im LALLF. Pro Jahr wurden in Pomellen bis zu 400 Sendungen 
geprüft.

 Die über die Ostsee eingeführten Pilze (haltbar gemachte Erzeugnisse) 
wurden an den Grenzkontrollstellen der Häfen in Sassnitz und HRO 
kontrolliert.

 Wegfall der EU-Außengrenze = keine Kontrollen mehr in Pomellen
Im Hafen HRO werden noch Sendungen abgefertigt.

 Die amtliche LMÜ beprobt seit 2006 stichprobenartig im Einzelhandel.
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3. Einfuhr von Pilzen

 Untersuchungsergebnisse
Im August 1999 wurden 2 Sendungen beanstandet.
1. Pfifferlinge aus PL/UA, Cs-Gehalt von 1.400 Bq/kg .
Keine Einfuhrgenehmigung für 1,3 t. Die Sendung wurde zurückgewiesen.

2. Pfifferlinge aus RU, Cs-Gehalt von 2.100 Bq/kg. 500 kg wurden unter 
Zollverschluss gehalten u. in BY in einem Müllkraftwerk vernichtet.

Die seit 2006 durchgeführten Kontrollen im Einzelhandel
2006: 8 Proben (Herkunft: EU u. Drittländer)
2007: 12 Proben (Herkunft EU u. Drittländer)
2008: 13 Proben (Herkunft EU u. Drittländer)
ergaben keine Überschreitung des Cs-Höchstgehaltes.

Andere Bundesländer meldeten in den letzten Jahren keine Beanstandungen.
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4. Pilz-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern

 1. Pilz-Monitoring M-V im Zeitraum 1993 bis 2001:
239 Pilzproben zur Untersuchung auf toxische Schwermetalle, davon 108 zur 
Radionuklidbestimmung
Einsender: Pilzsachverständige, Mitarbeiter der VLÄ u. LALLF

Zum Schwermetallgehalt:
Wildwachsende Pilze akkumulieren toxische Schwermetalle wie Hg, Cd u. Pb.
Im Wesentlichen wird der Gehalt von der Pilzart, der geologischen Herkunft,
sowie von Immissions- u. Emissionseinflüssen bestimmt. Höchstwerte gibt es nicht.

Anzahl Pb mg/kg Cd mg/kg Hg mg/kg
Röhrlinge
Marone 36 0,033 0,100 0,011
Steinpilz 27 0,058 0,295 0,144
Birkenpilz 20 0,090 0,124 0,022
Butterpilz 16 0,069 0,022 0,0091
Rotfußröhrling 14 0,058 0,670 0,026
Ziegenlippe 11 0,064 0,084 0,016
Sandröhrling 9 0,038 0,085 0,013
Kuhpilz 7 0,045 0,065 0,010
Andere Röhrlinge 11 0,071 0,119 0,028
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4. Pilz-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern

Anzahl Pb mg/kg Cd mg/kg Hg mg/kg

Anis- u. Wiesenchampignon 7 0,53 0,48 0,81

Parasol 6 0,28 0,31 0,238

Riesenbovist 4 0,038 0,051 0,928

Pfifferling 5 0,079 0,072 0,0042

Ritterlingsartige 27 0,074 0,228 0,092

wie Nelkenschwindling,

Violetter Rötelritterling,

Rötlicher Lacktrichterling,

Erdritterling

Andere Blätterpilze 25 0,099 0,133 0,070

Sonstige Pilzarten 14 0,050 0,086 0,049
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4. Pilz-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern

Höhere Bleigehalte sind nur in Champignonarten und im Parasol zu finden.

Max-Gehalt in einer Probe Champignon mit 1,5 mg/kg.

Höchster Mittelwert für Cd-Gehalte wurde mit 0,67 mg/kg in Rotfußröhrlingen

berechnet (1 Probe mit 1,78 mg/kg). Pb u. Hg sind gering.

Höhere Cd- und Hg-Werte bei Steinpilzen, Champignons u. Parasol.

Höchster Hg-Wert bei Riesenbovist (1,94 mg/kg)

Beim Verzehr der aufgeführten mit Hg, Cd und Pb belasteten Wildpilzarten

sollte BfR-Empfehlung, nicht mehr als 250 mg wildwachsende Pilze pro Person

und Woche zu verzehren, Beachtung finden.
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4. Pilz-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern

Zum Cäsiumgehalt:
22 Proben Maronen hatten mit 166 Bq/kg die höchste mittlere Radionuklidbelastung.
Größter Anteil der Proben aus dem Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide (höchste 
Cs-Aktivität 415 Bq/kg)

Höchste Cs-Aktivitäten in Maronen zeigten Untersuchungen an einem Fundort im LK 
LWL (Beprobungsfläche ≤ 0,2 km/2) im Rahmen des IMIS-Messprogramms.
1994: 606 Bq/kg
1995: 829 Bq/kg
1996: 831 Bq/kg
1997: 1.100 Bq/kg
1998: 750 Bq/kg
1999: 577 Bq/kg
2000: 346 Bq/kg
2001: 898 Bq/kg
2004: 850 Bq/kg
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4. Pilz-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern

 Das Monitoring zu ausgewählten Pilzarten wurde 2008 wieder 
aufgenommen. 

Zu untersuchende Parameter Zu untersuchende Pilzart

Schwermetalle Hg, Cd, Pb Essbare gilbende Champignons

Parasol

Rotfußröhrling

Steinpilz

Riesenbovist

Radionuklide (Cs) Marone

Hexenröhrling

ggf. Kuhpilz, Sandröhrling, Pfifferling 
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5. Besonderheiten im Verkehr mit 
Speisepilzen

Handelsverbot für den Grünling

(Echter Ritterling)
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5. Besonderheiten im Verkehr mit Speisepilzen

In der Zeit von 1992 bis 2000 erkrankten 12 Menschen aus F nach dem Verzehr 
des Grünlings schwer (3 aufeinander folgende Mahlzeiten), 3 Personen verstarben. 
Außerdem vergifteten sich in PL Mutter mit Sohn (neun aufeinander folgende 
Mahlzeiten!, 100-300 g). 
Bei bestimmten empfindlich reagierenden Menschen kann der Verzehr eine 
Rhabdomyolyse auslösen (Zerfall u. Abbau der Muskelzellen mit Muskelschmerzen, 
Muskelschwäche u. Müdigkeit), bei weiterem Fortschreiten Nieren- u. Herzversagen. 
Bei o.g. Patienten wurde Rhabdomyolyse festgestellt.

In DE sind keine Erkrankungen mit nachfolgender Rhabdomyolyse bekannt. 
Datenlage unzureichend, eine genaue Risikoabschätzung daher nicht möglich.
Das damalige BgVV warnte 2004 u. 2005 in Pressemitteilungen vor dem Verzehr des 
Grünlings.

Der Grünling wurde 2004 in den Leitsätzen aus der Liste der Speisepilze gestrichen.
Anm.: Pilzliteratur wurde angepasst (Grünling wird i.d.R. als „giftig“ eingestuft).
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5. Besonderheiten im Verkehr mit Speisepilzen

 Einschränkungen des Verzehrs von Pilzen/Beeren aus den 
Wäldern in M-V
Grund: Maßnahmen gegen den Kiefernspanner in Teilen von 
Wäldern des Landes, Flächen werden mit Bändern u. 
Warnhinweisen in Folienhüllen gekennzeichnet; Presseartikel des LU 
informieren Bevölkerung

 Nikotin in getrockneten Steinpilzen

 Salmonellen in getrockneten Pilzen
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6. Zusammenarbeit des ÖGD
(Lebensmittelüberwachung und Pilzsachverständige)

 Organisation des ÖGD (§ 3)

Abs. 2: Aufgaben werden wahrgenommen durch

- Landräte u. Oberbürgermeister

- LAGuS mit AMÜSt u. LALLF (= angepasste Formulierung)

- SM u. LU (= angepasste Formulierung)

 Zusammenarbeit (§ 5)

Behörden und Einrichtungen des ÖGD arbeiten untereinander und mit 
anderen Behörden zusammen.

 Gesundheitlicher Verbraucherschutz (§ 7)

- Abs. 1: Belange der Lebensmittelüberwachung (LU)

- Abs. 2: Pilzberatung (LAGuS/SM)
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6. Zusammenarbeit des ÖGD
(Lebensmittelüberwachung und Pilzsachverständige)

- Information und Schulung der Lebensmittelkontrolleure, Vorstellung der

Pilztafeln der DGfM (September 2009)

- gemeinsame Kontrolle des Handels mit Speisepilzen (nach Erfordernis)

- Fortsetzung des Pilz-Monitoring unter Mitwirkung der Pilzsachverständigen 
als Probenehmer (2008 ff)

- Informationsaustausch zwischen den beteiligten Behörden, sachdienliche 
Informationen auch an die Pilzsachverständigen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


